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VERWALTUNGSGERICHT WEIMAR 

BESCHLUSS 
In d e m Verwaltungsstreitverfahren 

der Frau 

- Antrags tellerin -
Prozessbevollm.: 
Rechtsanwälte 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Leiter der Außenstelle des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge, 
Am Rasthof 2, 07629 Hermsdorf, 

- Antragsgegnerin -

wegen 
Asylrechts 

hier: Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar durch 

den Richter am Verwaltungsgericht Groschek als Einzelrichter 

am 4. September 2008 beschlossen: 
Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Antragstellerin hat die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens zu tra

gen. 
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G r ü n d e : 

I.

Die Antragstellern ist ihren eigenen Angaben zur Folge weißrussische Staatsangehörige und 

reiste am 29. Juni 2008 auf dem Landweg, über Polen kommend, in die Bundesrepublik 

Deutschland ein und stellte am 3. Juli 2008 einen Asylantrag. 

Am 10. Juli 2008 richtete die Antragsgegnerin ein Übernahmeersuchen nach der Dublin II 

Verordnung an Polen. Die polnischen Behörden erklärten mit Schreiben vom 22. Juli 2008 

ihre Zuständigkeit für die Bearbeitung des Asylantrags gemäß Art. 9 Abs. 4 Dublin II Ver

ordnung. 

Die Antragsgegnerin lehnte den Asylantrag mit Bescheid vom 7. August 2008 als unzulässig 

ab und ordnete die Abschiebung nach Polen an. 

Mit Schriftsatz vom 4. September 2008, beim Verwaltungsgericht am selben Tag per Fax ein

gegangen, hat die Antragstellerin hiergegen Klage erhoben und um einstweiligen Rechts

schutz nachgesucht. Sic führt aus, dass sie nicht nach Polen abgeschoben werden dürfe, da sie 

in der Bundesrepublik mit einem weißrussischen Mann verheiratet sei, der einen Aufenthalts-

titel besitze. Zudem sei sie im sechsten Monat schwanger. Ihr stehe Familienasyl zu. 

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, 

die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, Maß

nahmen zum Vollzug der Verbringung ihrer Person nach Polen vorläufig auszu

setzen. 

Hilfsweise, 

soweit bereits eine Abschiebungsanordnung erlassen und der zuständigen Auslän

derbehörde übergeben wurde, wird der Antragsgegnerin aufgegeben, dieser mitzu

teilen, dass eine Abschiebung der Antragstellerin nach Polen vorläufig nicht 

durchgeführt werden darf. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 
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Die Antragsgegnerin führt aus, dass ihre Prüfung abschließend erfolgte. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte des 

vorliegenden Verfahrens und die Verwaltungsakte der Beklagten (1 Hefter), die Gegenstand 

der Entscheidung gewesen sind, Bezug genommen. 

I I . 

Der Antrag ist als Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 123 Abs.l Satz 1 VwGO als Si

cherungsanordnung zulässig. 

Das Bundesamt hatte bereits zum Zeitpunkt des Eingangs des Antrags bei Gericht das Verfah

ren zur Abschiebung der Antragstellerin in den nach der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des 

Rates vom 1 8.02.2003 - VO Nr. 343/2003/EG - (im Folgenden Dublin Il-VO) für die Durch

führung des Asylverfahrens zuständigen Staat eingeleitet. Polen hat dem Übernahmeersuchen 

der Bundesrepublik Deutschland mit Schreiben vom 22. Juli 2008 stattgegeben. 

Da laut Auskunft des Bundesamtes nunmehr der Erlass einer Abschiebungsanordnung nach § 

27a AsylVfG unmittelbar bevorsteht oder gar bereits erfolgt ist, ist das erforderliche Rechts-

schutzbedürfnis der Antragstellerin gegeben. 

Der Antrag ist auch insoweit zulässig, als das § 34a Abs. 2 AsylVfG bestimmt, dass die Ab

schiebung in den für die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Staat, der auf dem 

Wege des § 27a AsylVfG -wie hier - ermittelt worden ist, nicht nach § 80 oder § 123 VwGO 

ausgesetzt werden darf. 

Entscheidend für den verfassungskonformen Ausschluss des Eilrechtsschutzes mit Wirkung 

für die Gewährung effektiven Rechtsschutzes ist, ob das angerufene Gericht davon ausgehen 

kann, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 34a Abs. 1 AsylVfG vorliegen. Dies 

ist nach der vorliegend zugrunde gelegten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

(zur Drittstaatenregelung) dann aber nicht der Fall, wenn die Bundesrepublik Deutschland aus 

verfassungs- oder konventionsrechtlichen Gründen Schutz zu gewähren hat, weil dessen Ge

währung durch Umstände begründet wird, die ihrer Eigenart nach nicht vorweg im Rahmen 

des Konzepts normativer Vergewisserung von Verfassung oder Gesetz berücksichtigt werden 

können und somit nicht zu den Regelfällen des § 34a AsylVfG gehören, für die Eilrechts

schutz nicht in Frage kommt (BVerfXJ, Urteil vom 14.05.1996 - 2 BvR 1938, 2315/93-

BVerfGE 94.. 49, 99), 
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Unter Zugrundelegung dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts liegt zur Über

zeugung des Gerichts eine Abweichung vom Regelfall bereits nicht vor. 

Das Bundesverfassungsgericht bildet beispielhafte Sonderfälle, deren gemeinsames Kennzei

chen ist, dass bei ihrem Vorliegen die Abschiebung in einen sicheren Drittstaat unzulässig 

wäre (vgl, BVerfO. a.a.O., S. 99). Hierzu gehören etwa die drohende Todesstrafe im Dritt

staat, sonstige Ausnahmesituationen, aber auch, dass der Drittstaat - etwa aus politischer 

Rücksichtsnahme gegenüber dem Herkunftsstaat • sich des Flüchtlings ohne jede Prüfung des 

Schutzgesuchs entledigen könnte. 

Davon ausgehend, dass es sich bei den Mitglied Staaten der Europäischen Union um sichere 

Drittstaaten i.S.d. Art. 16 a Abs. 2 GG bzw. § 26a AsylVfG handelt, ist aufgrund des diesen 

Vorschriften zu Grunde liegenden normativen Vergewisserungskonzepts davon auszugehen, 

dass dort die Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und der Europäischen 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) grundsätzlich 

sichergestellt ist. Zudem beruht die Dublin II-VO wie jede auf Art. 63 Satz 1 Nr. 1 EG-

Vertrag gestützte gemeinschaftsrechtliche Maßnahme auf der Prämisse, dass die zuverlässige 

Einhaltung der GFK sowie der EMRK in allen Mitgliedstaaten gesichert ist (vgl. Begrün

dungserwägung Nr. 2 und 12 der Dublin II-VO und Art, 6 Abs. 2 sowie Art. 63 Abs. 1 Nr. 1 

lit. a EGV). 

Das erkennende Gericht hält die oben aufgeführten Sonderfälle - erstens - für nicht abschlie

ßend und -zweitens- grundsätzlich auch unter der Bedingung eines verfahrensrechtlich abge

sicherten europäischen Asylrechts auf die vorliegende Sachlage übertragbar. 

Nach dieser Maßgabe lässt sich vorliegend die der einstweiligen Anordnung zugrundeliegen

de Abwägung dahin gehend fassen, dass deren Erlass dann notwendig ist, wenn dem jeweili

gen Antragsteller nach der Abschiebung nach Polen dort insbesondere ein die europaische 

Richtlinie 2005/85/EG des Rates über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten 

zur Zuerkennung ur,d Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (ABl. L 326 S.13) verletzen

des Verfahren droht. 

Dies hat die Antragstellerin bereits nicht gerügt, noch sind insoweit Hinderungsgründe er

sichtlich. 
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Da die Antragstellerin darüber hinaus aber auch gegen den Vollzug der Abschiebung gerich

tete humanitäre und persönliche Gründe geltend macht, ist auf dieser Grundlage gleichfalls 

eine Vergewisscrung vorzunehmen. 

Ein Anspruch aus dem An. 7 Dublin II Verordnung scheidet bereits aus, da der Ehemann der 

Antragstellerin nicht den Status als Flüchtling (nach § 60 Abs. 1 AufenthG) hat, bei diesem ist 

lediglich das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 AufenthG festgestellt worden. 

Art. 14 Dublin II Verordnung scheidet bereits deswegen aus, weil die Antragstellerin nicht in 

zeitlicher Nähe ihren Asylantrag zu dem ihres Mannes gestellt hat. 

Letztlich verbleibt es bei der Ermessensnorm des Art, 15 Dublin IT Verordnung und hier ins

besondere Abs. 2, der Schwangerschaft als Schutzgut benennt. Mit dieser Ermessensfrage hat 

sich die Antragsgegnerin jedoch auch in zutreffender Weise auseinander gesetzt. Insbesondere 

greift Art. 15 Abs. 2 Dublin II Verordnung vorliegend nicht durch. Zwar ist die Antragstelle

rin nach ihrem Bekunden schwanger, jedoch hat sie die weitere Voraussetzung, dass sie auf 

Unterstützung angewiesen ist nicht dargelegt. Hierzu wurde lediglich dargelegt, dass sich die 

Anwesendheit der Antragstellerin für den Ehemann positiv auswirken könnte. Diesbezüglich 

wurde gleichfalls auch keine Betreuungsnotwendigkeit dargetan. Letztlich fehlt es auch an der 

weiteren Voraussetzung, dass die familiäre Bindung bereits im Herkunftsland bestanden hat. 

Dies meint den Fall, dass Familien sich im Herkunftsland in unterschiedlicher zeitlicher Folge 

auf die Flucht machen. Hier war es aber so, dass der Ehemann der Antragstellerin in sein Her

kunftsland zurückkehrte um die familiäre Bindung erst zu begründen und ist dann gemeinsam 

mit seiner Frau in die Bundesrepublik zurückgekehrt. Je nach Betrachtung ist auch in jedem 

Fall an der familiären Bindung zu Zweifeln. Stellt man allein auf den formalen Akt Ehe

schließung ab, erfolgte dies kurz vor der Ausreise der Antragstellerin, so dass von einer Bin

dung noch nicht gesprochen werden kann. Jedoch auch wenn man nicht allein auf den forma

len Eheschließungsakt abstellt, kann nicht von einer familiären Bindung die Rede sein, da die 

Kontakte der jetzt Eheleute sich auf ganz wenige tatsächliche Kontakte beziehen müssen, da 

der Ehemann sich ja in der Bundesrepublik in seinem Verfahren und seiner Behandlung be

funden haben muss. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 
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Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 83 b AsylVfG. 

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG). 

Groschek 
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